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Deutsche Bausparkasse

Antrag auf Wohnungsbaupramie 2009 BADENIA

Bitte bis spatestens 31. Dezember 2011 an Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Postfach 1180, 76001 Karlsruhe zuriickgeben.

Zutreffendes bitte ankreuzen X oder ausfiillen. Zu den in einen Kreis gesetzten Zahlen beachten Sie bitte die Erlauterungen auf der Riickseite.

I. Angaben zur Person ©) Falls sich lhre personlichen Daten gedndert haben oder nicht vollsténdig sind, tragen Sie
wie sie momentan bei uns gespeichert sind. diese bitte in BLOCKSCHRIFT und GROSSBUCHSTABEN in die nachstehenden Felder ein.
Bei Eheleuten bitte auch die Daten des Ehegatten vollstindig angeben.
Bei Namensinderung bitte Kopie der Namensénderungsurkunde beifiigen.

Steuernummer @
12345678901

Pramienberechtigte/r (Familienname)

—

Mustermann

Pramienberechtigte/r (Vorname) Geburtsdatum

Max 02.05.1974

Ehegatt/e/in (Familienname)

Mustermann

Ehegatt/efin (Vorname) Geburtsdatum

Edith 12.10.1976

Wohnsitz bei Antragstellung: StraBe, Hausnummer

Musterstr. 1a

PLZ Ort

12345 Musterstadt

Fiir das Sparjahr .esteht Anspruch auf Wohnungsbauprimie als
I:] Ehegatten I:] Alleinstehende/r, Witwe/r Bitte Tag und Monat ergiéinzen, wenn in 2009 verwitwet. } ’ ‘ l ‘ lz ‘0‘0‘9‘

Il. Aufwendungen, fiir die eine Pramie beantragt wird.

Fiir vermdgenswirksame Leistungen, fiir die Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht, wird keine Primie gewihrt. ®

Bei Beitrdgen an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen kann eine Prédmie nur gewahrt werden, wenn die an dieselbe Bausparkasse geleisteten Beitrdge
(ohne vermdgenswirksame Leistungen, fir die Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht) mindestens 50 Euro betragen haben.

Werden Beitrdge zugunsten eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages den Altersvorsorgebeitrdgen zugeordnet, handelt es sich bei allen Beitrdgen zu diesem
Vertrag bis zu den in § 10a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes genannten Hochstbetrdgen um keine pramienbegiinstigte Aufwendungen.

Kontonummer Vertragsbeginn Aufwendungen 2009 (ohne vermdgenswirksame Bei Uberschreitung nachrichtlich:
Monat/Jahr Leistungen) It. Kontoauszug mit Anspruch auf des Hochstbetrags vermdgenswirksame
Pramienauszahlung ® Pramienvormerkung @ |Pramiengewdhrung fiir ® Leistungen
1 2 3 4 5 6
1234567801 09/200k 1. 075 4a0

Die nachfolgenden Angaben sind fiir die Ermittlung der Pramie erforderlich. I

D Ich/wir beantrage/n die Einbeziehung der vermGgenswirksamen Leistungen in die pramienbegiinstigten Aufwendungen durch die
Bausparkasse, weil das maBgebende zu versteuernde Einkommen iber 17.900 Euro (Alleinstehende) bzw. 35.800 Euro (Ehegatten) liegt

und deshalb kein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht (wenn ja, bitte ankreuzen). Bitte unbedingt Erliuterungen @ beacht.

Fiir das Sparjahr 2009 habe/n ich/wir bereits eine Wohnungsbauprimie bei einer/einem anderen Bausparkasse/Unternehmen beantragt,
aber den primienbegiinstigten Hochstbetrag (512/1.024 Euro) noch nicht voll ausgeschapft: ®

|:| nein D ja, ich/wir habe/n Aufwendungen in Héhe von ED]] Euro geltend gemacht.

Ill. Einkommensverhiltnisse -

Eine Wohnungsbaupramie kann fiir 2009 nur gewéhrt werden, wenn das maBgebende zu versteuernde Einkommen dieses Sparjahres bestimmte Grenzen
nicht Gbersteigt. Andernfalls ist die Abgabe des Antrages auf Wohnungsbaupramie nicht erforderlich.

Ich/wir erkldre/n, dass ich/wir nach meinen/unseren Einkommensverhiltnissen Anspruch auf Wohnungsbaupramie fiir 2009 habe/n, weil mein/unser
maBgebendes zu versteuerndes Einkommen nicht mehr als 25.600/51.200 Euro betrigt.

Ich stimme dem Primienantrag als Ehegatt/e/in oder als gesetzliche/r Vertreter/in zu.

Datum Pramienberechtigte/r Ehegatt/e/in/1. gesetzliche/r Vertreter/in 2. gesetzliche/r Vertreter/in
Die Angaben in diesem Antrag werden nach §§ 4, 4a des Wohnungsbau-Pramiengesetzes erhoben.
Deutsche Bausparkasse Badenia AG - Postfach 1180 - 76001 Karlsruhe

|‘ | |||I ‘ ‘ | | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietrich Schroeder; Vorstand: Dr. Jochen Petin (Vorsitzender), Adolf Brockhoff Ein Unternehmen der
8471716 Q06 Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe - Amtsgericht Mannheim - HRB 103751 - www.badenia.de



Familienstand
Bausparbeiträge und andere Aufwendungen im Sinne des Wohnungsbau-Prämiengesetzes sind insgesamt nur bis zu einem Höchstbetrag von 512 € bei Alleinstehenden, 1.024 € bei zusammenveranlagten Ehegatten prämienbegünstigt. Daher den Familienstand unbedingt angeben!


Prämie
Besteht auf Grund der Einkommensgrenzen kein Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage, können Sie die Einbeziehung der vermögenswirksamen Leistungen in die prämienbegünstigten Aufwendungen beantragen. Beachten Sie zu den Einkommensgrenzen die Rückseite des Antrages!


Weitere Wohnungsbauprämienanträge
Der Höchstbetrag im Sinne des Wohnungsbau-Prämiengesetzes darf bei der Beantragung der Wohnungsbauprämie insgesamt nicht überschritten werden!


Einkommensverhältnisse
Für die Gewährung der Wohnungsbauprämie sind Einkommensgrenzen vorgegeben. Bitte beachten Sie hierzu die Rückseite des Antrages.


Unterschriften
Bitte beachten Sie:bei Ehepaaren ist auch die Unterschrift des Partners erforderlich. Bausparer zwischen 16 und 18 Jahren benötigen die Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters. 



Erlauterungen zum Antrag auf Wohnungsbaupramie fir das Kalenderjahr 2009

(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen im Antragsvordruck.)
Der Antrag muss spatestens bis zum 31. Dezember 2011 bei der Bausparkasse abgegeben werden,
an die die Aufwendungen geleistet worden sind.

@ Pramienberechtigt fiir 2009 sind alle unbeschréankt einkommensteuerpflich-
tigen Personen, die vor dem 02.01.1994 geboren oder Vollwaisen sind.
Unbeschrankt einkommensteuerpflichtig sind natiirliche Personen, die in der
Bundesrepublik Deutschland ansissig sind (Wohnsitz oder gewdhnlicher
Aufenthalt), oder die im Ausland anséssig sind und zu einer inldndischen
juristischen Person des offentlichen Rechts in einem Dienstverhéltnis stehen
und dafiir Arbeitslohn aus einer inlédndischen 6ffentlichen Kasse beziehen.

Alleinstehende sind alle Personen, die 2009 nicht verheiratet waren, und
Ehegatten, die keine Hochstbetragsgemeinschaft bilden.

Ehegatten steht ein gemeinsamer Hochstbetrag zu (Hochstbetragsgemein-
schaft), wenn sie beide mindestens wéhrend eines Teils des Kalenderjahres
2009 miteinander verheiratet waren, nicht dauernd getrennt gelebt haben,
unbeschrankt einkommensteuerpflichtig waren und sie nicht die getrennte
oder besondere Veranlagung zur Einkommensteuer wahlen. Sie gelten als
zusammenveranlagte Ehegatten, auch wenn keine Veranlagung durchgefiihrt
worden ist. Ehegatten, die keine Hochstbetragsgemeinschaft bilden, gelten
als Alleinstehende.

@ Sofern Sie zur Einkommensteuer veranlagt werden, geben Sie bitte die
Steuernummer an, unter der die Veranlagung zur Einkommensteuer durch-
gefiihrt wird.

® Bausparbeitrdge, die vermdgenswirksame Leistungen sind, werden vorrangig
durch Gewahrung einer Arbeitnehmer-Sparzulage gefdrdert. Eine Einbeziehung
vermdégenswirksamer Leistungen in die prdmienbegiinstigten Aufwendungen
kommt deshalb nur in Betracht, wenn Sie keinen Anspruch auf Arbeitnehmer-
Sparzulage haben. Ein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht, wenn das
maBgebende zu versteuernde Einkommen unter Beriicksichtigung von
Freibetragen fiir Kinder® nicht mehr als 17.900 Euro bei Alleinstehenden @
bzw. 35.800 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten® betrigt. Sind diese
Einkommensgrenzen (berschritten, kénnen Sie im Rahmen der prdmien-
begiinstigten Hochstbetrage (512/1.024 Euro)® fiir diese vermogenswirksamen
Leistungen Wohnungsbaupramie beanspruchen.

@ Die Wohnungsbaupriamie wird regelmaBig nur ermittelt und vorgemerkt. Die
Auszahlung der angesammelten Wohnungsbaupramien an die Bausparkasse - zu
Gunsten Ihres Bausparvertrags - erfolgt grundsétzlich erst bei wohnungswirt-
schaftlicher Verwendung des Bausparvertrags. Fiir Bausparbeitrdge, die auf
Bausparvertrdge erst nach wohnungswirtschaftlicher Verwendung des
Bausparvertrags geleistet worden sind, wird die Wohnungsbauprdmie bereits
nach Bearbeitung des Prdmienantrags an die Bausparkasse - zu Gunsten ihres
Bausparvertrags - ausgezahlt.

Fiir Bausparvertrage, die vor dem 01.01.2009 abgeschlossen wurden und fiir die
bis zum 31.12.2008 mindestens ein Beitrag in Hohe der Regelsparrate entrich-
tet wurde, erfolgt die Auszahlung der Wohnungsbaupramie an die Bausparkasse
- zu Gunsten lhres Bausparvertrags - wenn der Bausparvertrag zugeteilt, die
Festlegungsfrist von 7 Jahren seit Abschluss des Bausparvertrags liberschritten
oder unschadlich Gber den Bausparvertrag verfiigt worden ist.

Fiir Bausparbeitrége, die auf bereits zugeteilte Bausparvertrage bzw. erst nach
Ablauf der Festlegungsfrist von 7 Jahren seit Abschluss des Bausparvertrags
geleistet worden sind, wird die Wohnungsbaupramie bereits nach Bearbeitung
des Pramienantrags an die Bausparkasse - zugunsten Ihres Bausparvertrags -
ausgezahlt.

® Haben Sie mehrere Vertrage, auf Grund derer pramienbegiinstigte Aufwen-
dungen im Sinne des Wohnungsbau-Pramiengesetzes geleistet werden und
liberschreiten Ihre Beitrdge den Hiichstbetrag@, miissen Sie erklaren, fiir
welche Beitrdge Sie die Pramie erhalten wollen. Fiir die im Antrag unter Il. auf-
gefiihrten Aufwendungen kdnnen Sie eine Pramie allerdings nur insoweit bean-
spruchen, als Sie oder Ihr Ehegatte den Hochstbetrag noch nicht anderweitig,
z. B. durch bereits bei einer anderen Bausparkasse oder einem anderen
Unternehmen geltend gemachte Aufwendungen, ausgeschépft haben. Tragen
Sie deshalb bitte die Beitrdge, fiir die Sie die Pramie beanspruchen, bis zu
dem lhnen héchstens noch zustehenden Betrag, in die dafiir unter Il. vorge-
sehene Spalte 5 ein.

® Bausparbeitrdge und andere Aufwendungen im Sinne des Wohnungsbau-
Prdmiengesetzes sind insgesamt nur bis zu einem Hochstbetrag von 512 Euro
bei Alleinstehenden® bzw. 1.024 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten®
pramienbegiinstigt.

@ Eine Wohnungsbaupramie fiir das Jahr 2009 kann nur gewéhrt werden, wenn
das zu versteuernde Einkommen des Jahres 2009 die Einkommensgrenze
nicht iberschritten hat. Deswegen kann eine Wohnungsbaupréamie nur ermit-
telt werden, wenn Sie eine entsprechende Erklarung abgeben. Die maBgebli-
che Einkommensgrenze fiir Alleinstehende® betrigt 25.600 Euro, fiir zusam-
menveranlagte Ehegatten® 51.200 Euro. Sind Ehegatten fiir 2009 getrennt

zur Einkommensteuer veranlagt worden oder haben sie die besondere Veran-
lagung fiir das Jahr der EheschlieBung gewdhlt, gilt fiir jeden die Ein-
kommensgrenze von 25.600 Euro. Fiir die Ermittlung des fiir das Wohnungs-
bau-Prémiengesetz maBgebenden zu versteuernden Einkommens sind fiir
die steuerlich zu beriicksichtigenden Kinder stets die Freibetrage fiir

Kinder fiir das gesamte Sparjahr abzuziehen. Dies gilt auch, wenn bei lhrer

Einkommensteuerveranlagung keine Freibetrdge fiir Kinder beriicksichtigt
wurden, weil Sie Kindergeld erhalten haben. Der Kinderfreibetrag betragt in
der Re%el fiir Alleinstehende® 1.932 Euro und fiir zusammenveranlagte Ehe-
gatten
Ausbildungsbedarf des Kindes betragt in der Regel fiir Alleinstehende® 1.080
Euro und fiir zusammenveranlagte Enegatten® 2.160 Euro. Soweit in lhrem
Einkommensteuerbescheid schon Freibetrdge fiir Kinder beriicksichtigt sind,
diirfen diese nicht nochmals abgezogen werden.

Ihr zu versteuerndes Einkommen konnen Sie aus Ihrem Einkommensteuer-
bescheid fiir 2009 entnehmen. Sollte dieser Bescheid noch nicht vorliegen,
konnen Sie anhand der folgenden Erlduterungen eine iberschlagige Priifung
selbst vornehmen.

Die Pramiengewdhrung fiir 2009 muss nicht ausgeschlossen sein, wenn der

Bruttoarbeitslohn bei Arbeitnehmern in 2009 mehr als 25.600/51.200 Euro
betragen hat. Der nachstehenden Tabelle kdnnen Sie entnehmen, bis zu wel-
chem in 2009 bezogenen Bruttoarbeitslohn lhnen eine Wohnungsbaupramie
gewdhrt werden kann.

Bruttoarbeitslohn 2009 in Euro
(unter Beriicksichtigung der dem Arbeitnehmer zustehenden
Pausch- und Freibetrdge und unter der Voraussetzung,
dass keine anderen Einkiinfte vorliegen)

Familienstand
Zahl der Kinder

Alleinstehende ©

a) ohne Kinder
b) mit Kindern

Personenkreis B*
28.056
Elternteil, dem die Kinder
nicht zugeordnet werden,
der aber Unterhalt leistet

Personenkreis A*
29.099
Elternteil, dem die Kinder
zugeordnet werden,
der andere Elternteil leistet

Unterhalt
Personen- Personen- Personen- Personen-
kreis A* kreis B* kreis A* kreis B*
1 Kind 33.579 32.376 32.223 31.068
2 Kinder 36.703 35.388 35.347 34.080
3 Kinder 39.827 38.400 38.471 37.092

Zusammenveranlagte Ehegatten ® (ein Arbeitnehmer)
Personenkreis A*

Personenkreis B*

a) ohne Kinder 57.243 55.192
b) mit 1 Kind 63.491 61.216
¢) mit 2 Kindern 69.562 67.240
d) mit 3 Kindern 75.586 73.264

Zusammenveranlagte Ehegatten ©® (zwei Arbeitnehmer)
Personenkreis A*

Personenkreis B*

a) ohne Kinder 58.198 56.112
b) mit 1 Kind 64.446 62.136
¢) mit 2 Kindern 70.694 68.160
d) mit 3 Kindern 76.942 74.184

* Unter den Personenkreis A fallen rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer,
unter den Personenkreis B nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer,
z. B. Beamte, Richter, Berufssoldaten.

Die in der Tabelle angegebenen Betrdge konnen sich auBerdem im Einzelfall
noch erhdhen, wenn hohere Werbungskosten und Sonderausgaben als die
Pauschbetridge oder andere Abziige (z. B. Versorgungs-Freibetrag, auBerge-
wohnliche Belastungen) zu beriicksichtigen sind oder wenn der Sparer mehr als
3 Kinder hat.

Die angegebenen Betrage konnen sich allerdings auch verringern, wenn Sie
noch weitere Einkiinfte haben. Weitere Einkiinfte sind z. B. Einkiinfte aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbststdndiger Arbeit, aus
Vermietung und Verpachtung sowie die sonstigen Einkiinfte nach § 22 des
Einkommensteuergesetzes, insbesondere der der Besteuerung unterliegende
Teil der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der Antrag auf Wohnungsbaupramie ist vom Pramienberechtigten eigenhédndig
zu unterschreiben. Bei Ehegatten, die eine Hochstbetragsgemeinschaft® bilden,
muss jeder Ehegatte den Antrag unterschreiben. Bei minderjdhrigen
Pramienberechtigten ist auch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
erforderlich.

3.864 Euro; der Freibetrag fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder

09.09.079
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